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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 
 

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Ostenfeld / R. 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 2 4 
 
 

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Ge-
werbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.03.2024 folgen-
de 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Unverändert 

 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen auf   0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 1,02 Stellen
 
 

§ 3 
 

Unverändert 
 
 

§ 4 
 

Unverändert 
 
 
 

§ 5 
 

Unverändert 
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Ostenfeld / R., 11.03.2024 
 
 gez. Haupt 
 
(Wilhelm Haupt) 
  Bürgermeister 
 

II. 
 

Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
 
Ostenfeld / R., 11.03.2024 
 
 gez. Haupt 
 
    (Wilhelm Haupt) 
 Bürgermeister 
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Amt Eiderkanal      Osterrönfeld, 20. März 2024 
Der Gemeindewahlleiter    Az.: 061.331  

 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

 
Feststellen des Nachrückens eines Gemeindevertreters 

in der Gemeinde Bovenau 

 
 
 
Nach § 44 Abs. 3 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) gebe ich bekannt: 
 
Der Gemeindevertreter, Herr Thomas Stengel, hat mit Schreiben vom 08. März 2024 
erklärt, dass er sein Mandat für die Gemeindevertretung Bovenau mit Ablauf des 31. 
März 2024 niederlegt.  
 
Nach § 44 Abs. 1 GKWG rückt der nächste Bewerber auf der Liste derjenigen 
politischen Partei oder Wählergruppe in die Gemeindevertretung nach, für die die 
Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. 
 
Als nachfolgenden, bisher nicht berücksichtigten Bewerber in dem Listenvorschlag 
der Christlich Demokratischen Union Deutschlands habe ich 
 
 
      Herrn 

Hannes Thoms 
Ahornallee 9 
24796 Bovenau 

 
 
als neuen Vertreter für die Vertretung der Gemeinde Bovenau festgestellt. 
 
Jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes kann nach § 38 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes binnen eines Monats nach der Bekanntmachung Einspruch 
gegen meine Feststellung einlegen. 
 
Ein Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir einzulegen. 
 
 
gez. Jan Rüther 
 
Jan Rüther 
Gemeindewahlleiter  

109


	00_132024 Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal
	01_1. NHH Satzung 2024 -Bekanntmachung-
	02_Bekanntmachung  - Feststellen des Nachrueckens eines GV



